
Stadtverwaltung Greiz, Marstallstraße 6, 07973 Greiz 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 64 STG 0000 0082 334 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Stadtverwaltung Greiz widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtverwaltung Greiz auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. 
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Das SEPA-Lastschriftmandat soll ab dem                                              für folgende Forderung gelten. 
             
    Grundsteuer 
    Gewerbesteuer und steuerliche Nebenleistungen 
    Hundesteuer 
    Betreuungsgebühren     ab: 
    Mieten/Pachten/Nutzungsentgelte   ab: 
    Beiträge      ab: 
    Getränkegeld 4,25€ 
     

 
Mandatsreferenz (Kassenzeichen, Einnahmeart, lfd. Nr.) 

 
Mandatsreferenz (Kassenzeichen, Einnahmeart, lfd. Nr.) 

 
Mandatsreferenz (Kassenzeichen, Einnahmeart, lfd. Nr.) 

 
Mandatsreferenz (Kassenzeichen, Einnahmeart, lfd. Nr.) 

 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

 
 
PLZ, Ort                                                                                                    Straße, Hausnr. 

 
 
Mein Kreditinstitut (Name) 

 
BIC 

 
 

DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
IBAN 

 
 
Name des Zahlungspflichtigen, wenn von Kontoinhaber abweichend 

 
Unterschrift des Zahlungspflichtigen, wenn von Kontoinhaber abweichend 

 
 
Greiz, 
Ort, Datum                                                                                              Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin 

 
Das SEPA-Lastschriftmandat gilt für die umseitig gekennzeichneten Forderungen. 
Die zu entrichtenden Beträge und Fälligkeiten wurden Ihnen mit Bescheid, Vertrag oder Vereinbarung bekannt ge-
geben. Sollte die Fälligkeit auf einen Samstag, Sonntag, oder Feiertag fallen, gilt der nächstfolgende Banktag. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei Rücklastschrift der Lastschrifteinzug für diese Fälligkeit nicht wiederholt wird und die 
entsprechenden Gebühren zu Ihren Lasten gehen! Bitte überweisen Sie dann diesen fälligen Betrag unter Angabe 
der Mandatsreferenz an die Stadtverwaltung Greiz! 
Für alle folgenden Fälligkeiten bleibt das Lastschriftmandat bis auf Widerruf bestehen. 
 
Die von Ihnen benannte Bankverbindung wird auch für Erstattungen verwendet. 
 
 
Stadtverwaltung Greiz 


